


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 377 
- Radweg Speck - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 18.10.1996 Es gilt die BauNVO 1990 

Ökologische Ausgleichsmaßnahme 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a Baugesetzbuch sind zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft 
die im Plan lagemäßig festgesetzten Bäume als großkronige standortgerechte Laubbäume der I. Ord-
nung mit 18 - 20 cm Stammumfang - gemessen in 1,0 m Höhe über dem Erdboden - zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 

Hinweis: 

Das Plangebiet liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III b des Wasserwerks Neuss - 
Weckhoven / Norf. 


